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Vorwort

Diese Untersuchung soll einerseits ein konstruktives Verständnis des britischen
Modells der Verfassungsgerichtsbarkeit begründen. Andererseits führt sie den
vielbeschworenen, aber oft fehlgeleiteten Topos verfassungsgerichtlicher Selbst-
ermächtigung einer verfassungsübergreifenden Definition zu, die sich von der
Diskreditierung einer jeden gerichtlichen Verfassungsfortbildung abgrenzt. Die-
se Definition wird auf die Entscheidungen des Supreme Court of the United
Kingdom über die Grundkonflikte der britischen Verfassungsordnung während
der Brexit-Krise angewandt.

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2025 von der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel als Dissertationsschrift an-
genommen. Mein aufrichtiger Dank gilt zuallererst meinem Doktorvater, Pro-
fessor Dr. Florian Becker, LL.M. (Cambridge), der nicht nur mein Interesse an
der britischen Verfassung in äußerst wohlwollender Art gefördert hat, sondern
mir auch die Freiräume gewährt hat, die dieser Untersuchung den Weg geebnet
haben. Für die Tätigkeit als Zweitgutachter danke ich Professor Dr. Sebastian
Graf von Kielmannsegg. Durch seine Anmerkungen hat die Untersuchung an
wertvoller Kontur gewonnen, die in der Druckfassung Berücksichtigung finden
konnte. Zu danken ist auch den Professoren Dr. Hartmut Bauer, Dr. Dr. h.c.
Karl-Peter Sommermann und Dr. Peter M. Huber für die Aufnahme meiner Ar-
beit in die von ihnen herausgegebene Schriftenreihe „Verfassungsentwicklung in
Europa“. Die Deutsch-Britische Juristenvereinigung hat die Drucklegung ge-
fördert. Auch dafür möchte ich herzlich danken.

Das vorliegende Werk befindet sich im Wesentlichen auf dem Stand seines
Entstehens im September 2024. Das ist darauf zurückzuführen, dass zu diesem
Zeitpunkt der zeitgeschichtliche Bezugspunkt des Werks, die innenpolitische
Brexit-Krise, in seiner Relevanz für die in Betracht genommenen Fragen weitest-
gehend abgeschlossen war. Einzelne Folgeentwicklungen der britischen Verfas-
sung, die sich seit der Einreichung der Untersuchung auf die gewonnenen Er-
kenntnisse ausgewirkt haben, wurden nachgetragen.

Schon während meines Studiums hat mir Professor Dr. Florian Meinel die
rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit der britischen Verfassung nahe-
gelegt, nachdem ich aus Studienaufenthalten an der University of Nottingham
und der Deutschen Botschaft London zurückgekehrt war. Insgesamt habe ich
sehr davon profitiert, dass ich in London, Nottingham und Edinburgh zahl-
reiche offene Türen und Ohren vorgefunden habe. Herzlicher Dank für inspirie-



rende Diskussionen gilt schließlich meinen Kolleginnen und Kollegen aus Kiel
undGöttingen, insbesondere TimoMarcel Albrecht, TomChmela, Julian Jansen,
Jakob Schünemann, Christian Voß und Dr. Sven Wedemeyer.

Ohne den Rückhalt und die Unterstützung meiner Eltern und Schwestern
wäre ich nicht dazu imstande gewesen, diesen Weg zurückzulegen. Dank wäre
nicht genug – Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Freiburg im Breisgau, im März 2026

VI Vorwort
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Einleitung

„There are three ways in which we have definitely become
the guardians of the United Kingdom Constitution.“1

I. Problemaufriss

Als „die Hüter der Verfassung“2 bezeichnete Baroness Hale ihr Richterkollegi-
um am Supreme Court of the United Kingdom (UKSC) viereinhalb Monate
nach dem Brexit-Referendum vom 23. Juni 2016. Daraufhin mutierte die Hüter-
Formel in Teilen der britischen Literatur zu einem Topos der Fundamentalkritik
gegen die Urteile des UKSC zur Schlichtung der Grundkonflikte,3 die sich in-
folge des Brexit-Referendums in der politischen Ordnung des Vereinigten Kö-
nigreichs ereigneten.4 Dieser Kritik zufolge habe der UKSC seiner Funktion als
Oberster Gerichtshof eine in der Verfassung nicht vorgesehene Vorrangstellung
gegenüber den demokratisch verantwortlichen Institutionen der Staatsleitung,

1 Baroness Hale, The Supreme Court: Guardian of the Constitution?, Rede v. 9.11.2016,
S. 4, 13.

2 Zur früheren Verwendung der Hüter-Figur in Bezug nur auf die Legislativfunktion des
House of Lords bzw. auf das Select Committee on the ConstitutionHazell,Who is the guar-
dian of legal values in the legislative process: Parliament or the Executive?, (2004) PL, 495
(498); nur hinsichtlich des Verhältnisses zum EuGH European Union Committee of the
House of Lords, The Future of the European Court of Justice, Sixth Report (2003-04 HL 47),
Rn. 88 f., zit. nachArden, Jurisdiction of the newUnited Kingdom Supreme Court, (2004) PL,
699 (701); de lege ferenda Brazier, A British Republic, (2002) 61 CLJ, 351 (359); Bingham, A
New Supreme Court for the United Kingdom, The Constitution Unit Spring Lecture 2002,
S. 7.

3 Zu diesem Begriff sogleich unter Einl. I. 1. d) sowie ausf. §6.
4 In diesem Sinne Grant, Prerogative, Parliament, and Creative Constitutional Adjudica-

tion, (2017) 28 King’s LJ, 35 (59 f.); Ekins/Gee, Politics of Brexit, in: Elliott/Williams/Young
(Hrsg.), The UK Constitution after Miller, 2018, S. 249 (267); Ekins, Restoring Parliamentary
Democracy, (2018) 39 Cardozo Law Review, 997 (1013); Loughlin, A note on Craig, (2020)
PL, 278 (280); ders., The Case of Prorogation, Judicial Power Project v. 15.10.2019, S. 6, 15, 21;
McHarg, Guardian or Architect?, (2020) 24 EdinLR, 88 (89); Finnis, Changing the Ground
Rules, in: Clarry (Hrsg.), The UKSC Yearbook 2018–2019, 2021, S. 299 (307); s. auch schon
vor den UKSC-Urteilen gegen die Hüter-Formel von Baroness Hale Forsyth, Who is the
ultimate guardian of the constitution?, Judicial Power Project Paper v. 12.12.2016, Rn. 7; die
Hüter-Formel neutral zur Beschreibung des Ausbaus der Verfassungsgerichtsbarkeit verwen-
dend Elliott, Constitutional Adjudication and Constitutional Politics, (2020) 16 EUConst,
625 (642).



namentlich dem Westminster Parliament und der Zentralregierung, verliehen.5
Bisweilen wird auch ein „shift from the Monarch to the courts“ attestiert, weil
der UKSC Reservekompetenzen zur Schlichtung von Konflikten ausgeübt habe,
die zuvor demMonarchen6 zugestanden hatten.7 Nicht zuletzt auch auf deutsche
Beobachter musste Hales Hüter-Formel geradezu befremdlich wirken. Schließ-
lich bestreiten sie bislang in erheblicher Anzahl die Existenz von Verfassungs-
gerichtsbarkeit im Vereinigten Königreich.8 Ein Anlass zur Untersuchung folgt
daraus in zweierlei Hinsicht. Fraglich ist erstens, wie der UKSC infolge des
Brexit-Referendums sein Wesen als Verfassungsgericht in der britischen Verfas-
sungsordnung etabliert oder verändert hat. Zweitens gilt es zu klären, wie der
UKSC sich in seiner Entscheidungsgewalt und Institution zu den Modellen der
Verfassungsgerichtsbarkeit verhält, die in der Forschung zum ausländischen öf-
fentlichen Recht9 anerkannt sind.

1. Die Brexit-Krise als Kontext der Verfassungsrechtsprechung

Zur Zeit der Hüter-Proklamation befand sich die politische Ordnung des Ver-
einigten Königreichs angesichts der Auswirkungen des Brexit-Referendums in
einem oftmals als „Krise“ bezeichneten Zustand.10 Indes unterblieb in der briti-
schen Literatur eine von den konkreten Umständen des Brexit-Referendums

2 Einleitung

5 Dezidiert Ekins/Gee, Politics of Brexit, in: Elliott/Williams/Young (Hrsg.), The UK
Constitution after Miller, 2018, S. 249 (267); Ekins, Restoring Parliamentary Democracy,
(2018) 39 Cardozo Law Review, 997 (1013); Loughlin, The Case of Prorogation, Judicial
Power Project v. 15.10.2019, S. 6, 15, 21; Finnis, Changing the Ground Rules of our Constitu-
tion, in: Clarry (Hrsg.), The UKSC Yearbook 2018–2019, 2021, S. 299 (307).

6 Im Laufe der Studie wird die weibliche Form des Staatsoberhauptes nur dann verwendet,
soweit sich die Ausführungen ausschließlich auf die Regentschaft einer Monarchin wie etwa
Queen Elizabeth II beziehen.

7 Twomey, House of Commons Administrative and Constitutional Affairs Committee,
Oral evidence: Prorogation and implications of the Supreme Court judgment, 8.10.2019, HC
2666, S. 13, Question 14, abrufbar https://committees.parliament.uk/oralevidence/9652/pdf
(letzter Zugriff 15.2.2026).

8 Dazu näher unter Einl. I. 3.; s. insb. Troßbach, Öffentlichkeit und Geheimhaltung im
Verwaltungsprozess, 2019, S. 169; Sturm, Das politische System Großbritanniens, 2. Aufl.
2017, S. 29;Murkens, Verfassungsgerichtsbarkeit im Vereinigten Königreich, in: v. Bogdandy/
Grabenwarter/Huber (Hrsg.), IPE VI, 2016, §108 Rn. 1; v. Bogdandy/Grabenwarter/Huber,
Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa, in: dies. (Hrsg.), IPE VI, 2016, §95 Rn. 32; Sydow, Par-
lamentssuprematie und rule of law, 2005, S. 39; Brunner, Der Zugang, JöR n.F. 50 (2002), 191
(193, 197); Böckenförde, Verfassungsgerichtsbarkeit, NJW 1999, 9 (9).

9 S. die Begriffsverwendung als Forschungsfeld auch bei v. Bogdandy,Warum der freiheit-
liche Realismus das eigentliche Wichtige verbirgt, Rede v. 14.2.2020, abrufbar https://www.
mpil.de/de/pub/institut/das-institut/der-neubau/bild-im-foyer.cfm (letzter Zugriff 15.2.
2026).

10 S. etwa McHarg, Navigating without maps, (2018) 16 IJCL, 952 (954 f.); Ackerman,
Revolutionary Constitutions, 2019, S. 12, 14; Young, Lessons from the United Kingdom’s
„Enemies of the People“ case, Verfassungsblog v. 29.9.2022; King, From Constitutional Crisis
to Poisoned Chalice, Verfassungsblog v. 28.6.2024.

https://www.mpil.de/de/pub/institut/das-institut/der-neubau/bild-im-foyer.cfm
https://www.mpil.de/de/pub/institut/das-institut/der-neubau/bild-im-foyer.cfm
https://www.mpil.de/de/pub/institut/das-institut/der-neubau/bild-im-foyer.cfm


losgelöste Ausführung abstrakter Krisenmerkmale.11 Deshalb wird im Folgen-
den als Krisenbegriff zugrunde gelegt, was in der deutschsprachigen Verfas-
sungsrechtswissenschaft unabhängig von der anzuwendenden Rechtsordnung
unter einer Krise der politischen Ordnung verstanden wird.12

a) Krise als Bezugsgegenstand des Rechts

Demnach gilt als Krise in Anlehnung an den altgriechischen Ursprung (krísis)
eine endgültige, unwiderrufliche Entscheidung, die nach zugespitzten Alternati-
ven der politischen Gestaltung verlangt.13 Während der Krise herrscht ein tem-
poral vorübergehender Ausnahmezustand unter Zwang zur schnellen Entschei-
dung und zügigem Handeln.14 Ein verbreitetes Kennzeichen der Krise ist ein
struktureller Transformationsprozess der politischenOrdnung, der sich im Sinne
eines entscheidenden Übergangs von einem vergangenen, regulären Zustand in
eine neueNorm der Regularität im politischen Sinne äußert.15 Für die politischen
Institutionen beinhaltet diese Transformation ein besonderes Gestaltungspoten-
zial, weil sich die Dringlichkeit struktureller Veränderungen des Gemeinwesens
während der Krise derart verdichtet, dass die politische Durchführung jener Ver-
änderungen unmittelbarer und zugespitzt begründet werden kann.16 Gleichwohl
fehlt den Entscheidungsträgern gerade angesichts der Dringlichkeit der Maßnah-
men zur Krisenbewältigung oftmals ein umfassendes Wissen über die langfristi-
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11 S. lediglich zum Staatsnotstand und der darauf bezogenen Aufhebung von Habeas Cor-
pus-Rechten Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 9. Aufl. 1939,
S. 228; zum martial law als innerstaatliches Recht im Kriegsfall Dicey, Introduction to the
Study of the Law of the Constitution, 9. Aufl. 1939, S. 287. Unabhängig von der Brexit-Krise
kritisch zur Definierbarkeit von Krisen Barczak,Der nervöse Staat, 2. Aufl. 2021, S. 116.

12 Wegweisend Schorkopf, Finanzkrisen als Herausforderung, VVDStRL 71 (2012), 183
(184–189); Schwerdtfeger, Krisengesetzgebung, 2018, S. 7–9; s. auch Finke, Krisen, 2020,
S. 152 ff.; im Anschluss daran Kaiser, Ausnahmeverfassungsrecht, 2020, S. 68–71; Nettesheim,
Krisen im EU-Recht, in: Grabenwarter/Vranes (Hrsg.), Die EU im Lichte des Brexits und der
Wahlen, 2020, S. 1 (2); Klafki, Kontingenz des Rechts in der Krise, JöR n.F. 69 (2021), 583
(585); Lepsius, Ausnahme und Krise, Die Verwaltung 55 (2022), 309 (315 ff.); Becker, Bewälti-
gung zukünftiger Krisen, 74. djt I/D 12; zur vorherigen Entwicklungsgeschichte der Krise in
der Rechtswissenschaft im Weiteren Barczak, Der nervöse Staat, 2. Aufl. 2021, S. 101 mit
Fn. 45.

13 Schorkopf, Finanzkrisen als Herausforderung, VVDStRL 71 (2012), 183 (184);
Schwerdtfeger,Krisengesetzgebung, 2018, S. 7;Kaiser,Ausnahmeverfassungsrecht, 2020, S. 71;
Finke, Krisen, 2020, S. 152; s. auch Lembcke,Hüter der Verfassung, 2007, S. 384.

14 Schorkopf, Finanzkrisen als Herausforderung, VVDStRL 71 (2012), 183 (185);
Schwerdtfeger, Krisengesetzgebung, 2018, S. 9; Becker, Bewältigung zukünftiger Krisen, 74.
djt I/D 12, 13 f.

15 S. den Begriff „transformatorische Krise“ bei Schorkopf, Finanzkrisen als Herausforde-
rung, VVDStRL 71 (2012), 183 (189); „sowohl Auslöser als auch Bestandteil grundlegender
Veränderungs- und Anpassungsprozesse“ Finke,Krisen, 2020, S. 5; zu diesem Krisenmerkmal
auch Lembcke, Hüter der Verfassung, 2007, S. 385; im Kontext des Ausnahmezustands
Barczak,Der nervöse Staat, 2. Aufl. 2021, S. 122.

16 Schwerdtfeger, Krisengesetzgebung, 2018, S. 10 f.



gen Entscheidungsfolgen.17 Die Prävention einer Krise wird indes dadurch be-
hindert, dass sich die praktischen Szenarien und Kontexte, aus denen eine Krise
der politischenOrdnung entstehen kann, vor allem retrospektiv erheben lassen,18
aber im Hinblick auf künftig in Betracht kommende Kontexte kaum abschlie-
ßend zu katalogisieren sind.19 Aufgrund dieser Entwicklungsoffenheit ihrer Er-
scheinungsformen liegt mit der Krise ein heuristischer Topos vor.20 Sie lässt sich
als politischer, aber auch gesellschaftlich-psychischer Vorgang erfassen, der sich
zur Auseinandersetzung durch Politik, Medienöffentlichkeit und Wissenschaft
gleichermaßen eignet.21

Wenngleich im rechtswissenschaftlichen Kontext bislang weder ein „dogmati-
sches Konzept“22 noch ein Rechtsbegriff23 der Krise entwickelt worden ist, die-
nen die Merkmale einer Krise zur Darstellung des Anwendungsbezugs von Ver-
fassungsrecht.24 Mit der Krise kann demnach eine Phase politischer Gestaltung
eingegrenzt werden, um für diesen Kontext das Verhalten von Staatsgewalten zu
bewerten.25 Mithin lässt sich auch die Entwicklung der Obersten Gerichtsbarkeit
des Vereinigten Königreichs infolge des Brexit-Referendums auf der Grundlage
einer Krise der politischen Ordnung analysieren, soweit in diesem Kontext die
genannten Merkmale einer Krise vorlagen.

b) Transformationsmoment der britischen Verfassung

Bezogen auf das Vereinigte Königreich ist das einen Krisenzustand potenziell
indizierende Transformationsmoment allerdings ein reguläres Identitätsmerkmal
der Verfassung. Dafür fand Bagehot, einer der Doyens der historischen eng-
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17 Kaiser,Ausnahmeverfassungsrecht, 2020, S. 71; Becker, Bewältigung zukünftiger Krisen,
74. djt I/D 13f.; Finke, Krisen, 2020, S. 153.

18 S. eine Auflistung von in jüngerer Zeit aufgetrener Krisen der Bundesrepublik Deutsch-
land etwa bei Becker, Bewältigung zukünftiger Krisen, 74. djt I/D 11f.

19 Nettesheim, Krisen im EU-Recht, in: Grabenwarter/Vranes (Hrsg.), Die EU im Lichte
des Brexits und der Wahlen, 2020, S. 1 (2).

20 Kaiser, Ausnahmeverfassungsrecht, 2020, S. 70; s. auch mwN Finke, Krisen, 2020,
S. 153 f.

21 Schorkopf, Finanzkrisen alsHerausforderung, VVDStRL 71 (2012), 183 (185), Schwerdt-
feger, Krisengesetzgebung, 2018, S. 10; Kaiser, Ausnahmeverfassungsrecht, 2020, S. 71; Finke,
Krisen, 2020, S. 152 f.

22 Nettesheim, Krisen im EU-Recht, in: Grabenwarter/Vranes (Hrsg.), Die EU im Lichte
des Brexits und der Wahlen, 2020, S. 1 (2); Barczak, Zeithorizonte von Verwaltung – Krisen-
management, langfristige Planung und Systemkohärenz, DVBl. 2023, 1036 (1040); krit. auch
zur Objektivierbarkeit von Krisen Klafki, Kontingenz des Rechts in der Krise, JöR n.F. 69
(2021), 583 (586); Barczak, Der nervöse Staat, 2. Aufl. 2021, S. 115.

23 Krit. zur Eignung der Krise als rechtlich verwertbares Phänomen insb. Kaiser, Aus-
nahmeverfassungsrecht, 2020, S. 68 f.; Lepsius, Ausnahme und Krise, Die Verwaltung 55
(2022), 309 (315ff.).

24 Vgl. die Nachweise in Fn. 12.
25 Umfassend zur legislativen Gewalt der Bundesrepublik Deutschland Schwerdtfeger,

Krisengesetzgebung, 2018.



lischen Verfassung,26 die treffenden Worte „[…] the British Constitution has
continued in connected outward sameness, but hidden inner change.“27 Dieser
ständige Wandel wird unter anderem dadurch ermöglicht, dass die Normen der
britischen Verfassung unkodifiziert sind. So besteht die britische Verfassung
nicht aus einem einzelnen Verfassungsdokument, sondern aus mehreren Rechts-
quellen, und zwar Parlamentsgesetzen, Gerichtsentscheidungen, Verfassungs-
konventionen undGewohnheitsrecht. Zudemwird Verfassungsrecht nicht durch
formellen Rechtsstatus, sondern – wie noch näher auszuführen sein wird – durch
materielle Kriterien von der sonstigen Rechtsordnung abgegrenzt.28 Das West-
minster Parliament kann die Verfassung mit einfacher Abstimmungsmehrheit in
beiden Parlamentshäusern, House of Commons und House of Lords, ändern.29
Doch während Bagehot annahm, dass trotz stetigen inneren Wandels eine „äu-
ßerliche Beständigkeit“ der Verfassungsordnung herrsche,30 sucht man nach die-
ser äußerlichen Beständigkeit seit Mitte der 1990er Jahre31 allein schon angesichts
der gesetzlichen Verfassungsreformen vergebens.32 Und selbst gemessen an ihrer
bewegten Vorgeschichte begründeten die Zwänge der politischen Ordnung und
ihre verfassungsrechtliche Aufladung infolge des Brexit-Referendums eine Zä-
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26 Vgl. zu Bagehots Wirken eingehend Nuscheler, Walter Bagehot und die englische Ver-
fassungstheorie, 1969.

27 Bagehot, The English Constitution, hrsg. v. Crossman, 1964 (nach 1. Aufl. 1867), S. 59;
entsprechend auch Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 9. Auf-
lage 1939, S. 91; Bryce, Studies in History and Jurisprudence, Band 1, 1901, S. 145 ff., insb. 181.

28 Dazu ausf. §1 I. 2.
29 Elliott/Thomas, Public Law, 5. Aufl. 2024, S. 14 f.
30 S. das obige Zitat Bagehot, The English Constitution, hrsg. v. Crossman, 1964 (nach

1. Aufl. 1867), S. 59.
31 Eine Auswahl der relevanten Gesetzgebung sei hier lediglich zu Übersichtszwecken des

diesbezüglich unkundigen Lesers pauschal aufgezählt. Auf die einzelnen Gesetze geht diese
Studie an den relevanten Stellen ausführlich ein:

Die Verfassungsreformen begannen 1998 mit einer Reform der Territorialstruktur (devolu-
tion) zur Übertragung von Legislativ- und Exekutivkompetenzen an gewählte Organe in
Schottland, Wales und Nordirland (Scotland Act 1998, Government of Wales Act 1998, Nort-
hern Ireland Act 1998). Seit 1998 hat London einen direkt gewählten Bürgermeister und eine
städtische Exekutive, deren Kompetenzen weit über diejenigen der übrigen Lokalverwaltun-
gen hinausgehen (Greater London Authority (Referendum) Act 1998). Der Human Rights
Act 1998 hat das Verhältnis von Individualrechten zur Hoheitsgewalt grundlegend reformiert,
vgl. auch Freedom of Information Act 2000. Auch Verfassungsinstitution wurden reformiert
mit der Abschaffung der erblichen Adelssitze im House of Lords im Jahre 1999 und der
Gründung des Ministeriums für Verfassungsfragen (Department for Constitutional Affairs)
im Jahre 2003, das mittlerweile Bestandteil des Ministry of Justice ist. Der Constitutional
Reform Act 2005 normiert unter anderem die Einrichtung des UKSC. Der Constitutional
Reform and Governance Act 2010 regelt unter anderem die Parlamentsbeteiligung vor Ratifi-
kation völkerrechtlicher Verträge. Der Fixed-Term Parliaments Act 2011 normiert unter an-
derem die Dauer der Legislaturperioden, einen Parlamentsvorbehalt zur Parlamentsauflösung
und Rechtsfolgen eines Misstrauensvotums. Der Wales Act 2014 und der Scotland Act 2016
erweitern die Devolution.

32 Walker,Our Constitutional Unsettlement, (2014) PL, 529 (529ff.).



sur.33 Diese wird bereits an dieser Stelle einleitend als Rahmen der innenpoliti-
schen Brexit-Krise skizziert:

c) Politischer Handlungsdruck infolge des Brexit-Referendums

Für eine Krise im genannten Sinne typisch war die Zeit nach dem Brexit-Refe-
rendum von vornherein begrenzt, um die politische Ordnung des Vereinigten
Königreichs von der Integration in den supranationalen Staatenverbund zu
emanzipieren. Grund dafür ist, dass die formelle Notifikation des EU-Austritts
nach Art. 50 Abs. 2 EUV den Beginn einer zweijährigen Austrittsfrist auslöst,
Art. 50 Abs. 3 EUV. Mit dem Ablauf dieser Frist wird der EU-Austritt unabhän-
gig davon wirksam, ob vorher ein Abkommen über die zukünftige Gestaltung
der politischen Beziehungen und rechtlichen Übergangsmechanismen geschlos-
sen wurde. Die Fristverlängerung bedarf der Zustimmung des Europäischen Ra-
tes, welche das Einvernehmen aller Mitgliedstaaten voraussetzt, Art. 50 Abs. 3
2. Hs. EUV.34 Demnach war auch das Vereinigte Königreich auf die Zustimmung
aller EU-Mitgliedstaaten angewiesen, um die Austrittsfrist zu verlängern, wäh-
rend dem Abschluss des Austrittsabkommens immerhin zwei Drittel der Mit-
gliedstaaten sowie das Europäische Parlament zustimmen mussten, Art. 50
Abs. 2 S. 4 EUV.

Vor diesem Hintergrund drohte im Falle eines negativen Verhandlungsaus-
gangs oder einer fehlenden Ratifikation des Austrittsabkommens ein Austritt
per Fristablauf, ohne dass eine Regelung über die zukünftige Beziehung zwi-
schen dem Vereinigten Königreich und der EU getroffen worden wäre (sog. no
deal). Je nach wirtschaftlicher Beurteilung hätte ein no deal gravierende Schäden
für die britische Volks- und Betriebswirtschaft hervorgerufen.35 Deshalb stand
die Zentralregierung unter besonderem Handlungsdruck, ein völkerrechtliches
Austrittsabkommen mit der EU abzuschließen und dieses Abkommen nach in-
nerstaatlichem Recht zu ratifizieren. Die Ratifikation wiederum setzte ein Ge-
setz des Westminster Parliament voraus. Indes erwies sich das Zustandekommen
eines Ratifikationsgesetzes während der Minderheitsregierung von 2017 bis 2019
als politisch äußerst voraussetzungsvoll (dazu sogleich). Folglich drohte eine
schwerwiegende Zäsur für die britische Volkswirtschaft entweder im Falle eines
Scheiterns der Austrittsverhandlungen oder im Falle eines Scheiterns der par-
lamentarischen Mehrheitsbildung im Vereinigten Königreich für die Ratifikation
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33 Monaghan/Welsh, Questions of Control, in: Flinders/Moaghan (Hrsg.), Questions of
Accountability, 2023, S. 115 (118f.); Tierney, The Territorial Constitution and the Brexit Pro-
cess, (2019) 72 CLP, 59 (60); Douglas-Scott, The Future of the United Kingdom, (2019) 12
EJLS Sp, 245 (246).

34 Calliess, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 50 EUV Rn. 23.
35 Vgl. zur politischen Diskussion um das no deal-Szenario Kettell/Kerr, From eating cake

to crashing out, (2020) 18 Comparative European Politics, 590 (590 ff.); im Überblick zu den
geplanten Vorkehrungen zur Abfederung wirtschaftlicher Schäden eines no deal-Austritts
Wilkes, Bailout for business in a no-deal Brexit, Institute for Government report, 2019, S. 8 ff.



eines Austrittsabkommens einzutreten. Angesichts der auf zwei Jahre festgeleg-
ten Austrittsfrist herrschte ein temporal bedingter Zwang, die außenpolitischen
und volkswirtschaftlichen Bedingungen für die Zeit nach dem Austritt aus der
EU zu gestalten.

d) Einführung in die Grundkonflikte der politischen Ordnung

Qualitativ verstärkt wurde dieser Handlungsdruck durch den Transformations-
prozess, den die politische Ordnung zur Herbeiführung des EU-Austritts voll-
ziehen musste. Ohnehin erforderte der Austritt die rechtliche Rückführung der
unionsrechtlichen Gesetzgebungskompetenzen, die Ausgliederung des unmittel-
bar anwendbaren Unionsrechts aus der innerstaatlichen Rechtsordnung und die
Neuausrichtung der äußeren Souveränität36 insbesondere in Fragen der Außen-
handels- und zollpolitik,37 Art. 3 Abs. 1 lit. a, e AEUV.38 Diese Bedingungen des
EU-Austritts erzeugten in Verbindung mit dem beschriebenen Handlungsdruck
der Staatsgewalten eine gesteigerte Intensität innerstaatlich ausgetragener Kon-
flikte der Institutionen der politischen Ordnung über die Kompetenzen zur
Ausgestaltung des EU-Austritts und die Grundlagen des politischen Systems.
Im krisentypischen Sinne ist dabei erheblich, dass die politischen Entscheidungs-
träger der innerstaatlichen Ordnung hinsichtlich des Austritts selbst und seiner
Gestaltung über zugespitzte Alternativen (remain or leave, hard or soft Brexit,39
second referendum or snap election40) stritten, die aufgrund ihrer Gegensätzlich-
keit denHandlungsdruck noch erhöhten. Die einzelnen Konflikte lassen sich wie
folgt in drei übergeordnete Linien strukturieren, in die zur Übersicht zunächst
eingeführt wird, bevor sie im weiteren Verlauf einen Schwerpunkt der Studie
bilden werden.41 In jedem dieser Grundkonflikte traf letztlich der UKSC eine
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36 Vgl. zu diesem Strukturmerkmal der staatlichen Souveränität im Sinne der Fähigkeit, als
unmittelbarer Adressat des Völkerrechts zu handeln, d.h. nicht vermittelt über einen supra-
nationalen Staatenverbund, etwa in Fragen des Außenwirtschaftsrechts, Fleiner/Fleiner, All-
gemeine Staatslehre, 3. Aufl. 2004, S. 325;Hillgruber,Der Nationalstaat in der überstaatlichen
Verflechtung, in: Badura/Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR II, 3. Aufl. 2004, §32 Rn. 91; zum
modernen Souveränitätsverständnis allgemein auch Schliesky, Souveränität und Legitimität,
2004, S. 57 ff.; in Bezug auf die EU Lührs, Europäische Souveränität, EuR 2022, 673 (685 f.);
s. auch im Kontext der Desintegration aus internationalen Organisationen mwN Magaard,
Ein ständiger Sitz der EU im UN-Sicherheitsrat, ZaöRV 82 (2022), 671 (695).

37 Zum Begriff der Außenzollpolitik Büter, Außenhandel, 3. Aufl. 2013, S. 37; s. im Wei-
teren zu den relevanten ausschließlichen Kompetenzen der EU gemäß Art. 3 AEUV Nettes-
heim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), EUV/AEUV, 82. EL 2024, Art. 3 AEUV Rn. 9ff.

38 Zur auf den Abschluss von internationalen Handelsabkommen bezogenen ausschließ-
lichen Kompetenz der EU Lührs, Europäische Souveränität, EuR 2022, 673 (685f.).

39 Vgl. Menon/Fowler, Hard or Soft? The Politics of Brexit, (2016) 238 National Institute
Economic Review, R4–R12.

40 Zur Option eines zweiten Brexit-Referendums im Verhältnis zu anderen politischen
SzenarienM. Russell, A second referendum is clearly possible, LSE Blog v. 16.8.2018.

41 Dazu ausführlich unter §6.



letztverbindliche Entscheidung unter Anwendung des britischen Verfassungs-
rechts.

aa) Referenda im Verhältnis zur Parlamentssouveränität

Spannungspotenzial barg von vornherein die Integration eines Referendums
über eine Verfassungsfrage nationaler Tragweite in ein System repräsentativer
Demokratie, an dessen Spitze ein „allmächtiges“42 Parlament steht.43 Als Aus-
druck der Parlamentssouveränität bestehen – nach orthodoxer Lesart44 – keine
inhaltlichen Grenzen der Gesetzgebungskompetenz. Das Westminster Parlia-
ment kann zu jedweder Frage Gesetze beliebigen Inhalts verabschieden.45 Folg-
lich hätte das Parlament auch zeitlich nach dem Referendumsausgang ein Par-
lamentsgesetz erlassen können, das die Zentralregierung verpflichtet hätte, den
EU-Austritt zu unterlassen. Dieses Szenario erschien gemäß den politischen Ver-
hältnissen nicht ausgeschlossen. So fühlten sich die Mitglieder des House of
Commons und House of Lords zwar weit überwiegend an den Referendums-
ausgang im politischen Sinne gebunden.46 Darin hatten 51,9 Prozent der abge-
gebenen Stimmen für den EU-Austritt (leave) votiert.47 In den Parlamentshäu-
sern hätte dagegen der Verbleib in der EU jedenfalls unmittelbar vor dem Refe-
rendum eine Mehrheit gehabt.48 Infolge des Referendums musste demnach eine
Mehrheit der Mitglieder des House of Commons und des House of Lords ent-
gegen ihrer jedenfalls noch kurz zuvor vorherrschenden Überzeugung agieren
und votieren, um den Ausgang des Brexit-Referendums durch parlamentarische
Gesetzgebung umzusetzen.49

Die politische Spannung zwischen der unmittelbar demokratischen Willens-
äußerung des Referendums und der anschließenden repräsentativen Willensbil-
dung hatte auch eine verfassungsrechtliche Relevanz, über die schließlich der
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42 Terminologisch s. etwa London and North Western Railway Company v Evans [1893] 1
Ch. 16 (28) (Bowen LJ). Zur Parlamentssouveränität und den Grenzen in der modernen Ver-
fassungsordnung s. §2 II. 3. a) cc)–ee).

43 Zur Spannung zwischen Parlaments- und Volkssouveränität schon Loewenstein, Staats-
recht und Staatspraxis von Großbritannien I, 1967, S. 72; s. in speziellem Bezug auf das Brexit-
Referendum Lord Sumption, Law and the Decline of Politics, BBC Reith Lectures, 25.5.2019,
https://www.bbc.co.uk/programmes/m00057m8 (letzter Zugriff 15.2.2026); House of Com-
mons Public Administration of Constitutional Affairs Committee, Report HC 496: Lessons
Learned from the EU referendum, 2019, S. 13;Qvortrup, Direct democracy, 2013, S. 12 ff.

44 Zu den modernen Entwicklungen s. §2 II. 3. a) cc)-ee).
45 Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 9. Aufl. 1939, S. 39 f.;

Fröhlich, Von der Parlamentssouveränität zur Verfassungssouveränität, 2009, S. 51; jüngst
J. Laws, The Constitutional Balance, 2021, S. 110 ff.

46 Vgl. E. Daly, Populism and Popular Sovereignty, in: Doyle/McHarg/Murkens (Hrsg.),
The Brexit Challenge for Ireland and the UK, 2021, S. 175 (176).

47 Vgl. Uberoi, European Union Referendum 2016, House of Commons Library Briefing
Paper, 29.6.2016, S. 5.

48 M. Russell, Brexit and Parliament, (2021) 76 PA, 443 (445); Heppel/Crines/Jeffrey, The
United Kingdom Referendum on European Union Membership, (2017) 55 JCMS, 762 (770).

49 Johnston/Pattie/Rossiter, Representative Democracy?, 2021, S. 9.

https://www.bbc.co.uk/programmes/m00057m8


UKSC am 24. Januar 2017 entschied, R (Miller) v Secretary of State for Exiting
the European Union.50 In seinem Urteil konstatierte der UKSC insbesondere
einen Gesetzesvorbehalt zur Vornahme der EU-Austritts. Nach Maßgaben des
innerstaatlichen Verfassungsrechts müsse demnach das Westminster Parliament
per Parlamentsgesetz zustimmen, bevor die Zentralregierung den Austritt nach
Art. 50 Abs. 2 EUV notifizieren dürfe.51 Dieser Gesetzesvorbehalt basiert – wie
noch näher auszuführen ist52 – primär darauf, dass mit der britischen EU-Mit-
gliedschaft die innerstaatlich unmittelbare Anwendbarkeit des Unionsrechts ein-
herging, dessen Wirkung nach innerstaatlichem Recht durch ein Parlaments-
gesetz (insbesondere den European Communities Act 1972) geregelt war. Daraus
folgt in der Anschauung der Richtermehrheit des UKSC, dass mit dem Austritt
aus der EU der Entzug innerstaatlich anwendbarer Rechte verbunden sei. Allein
das Westminster Parliament könne einen solchen Entzug legitimieren.53

In der Literatur war zuvor hingegen auch der bereits eingetretene Referen-
dumsausgang als Legitimationsgrundlage für den drohenden Entzug innerstaat-
lich gewährter Rechte in Betracht gezogen worden.54 Hinterfragt wurde dabei
namentlich, woraus das Parlament seine Souveränität ableitet, soweit jene Souve-
ränität den Gesetzesvorbehalt für den Entzug innerstaatlich gewährter Rechte
begründet. Als eine Grundlage der Parlamentssouveränität hat der UKSC in sei-
ner sonstigen Rechtsprechung die demokratische Legitimation des Parlaments
hervorgehoben.55 Demnach zieht das Parlament seine Souveränität auch aus
dem Akt der Parlamentswahl als Manifestation des Volkswillens.56 Daran an-
knüpfend wurde in der Literatur vertreten, dass das britische Volk die grund-
legende Legitimationsquelle des Parlaments in Gestalt einer Delegation verfas-

I. Problemaufriss 9

50 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2018] AC 61 (152; 159)
(Lord Neuberger, Baroness Hale, Lord Mance, Lord Kerr, Lord Clarke, Lord Wilson, Lord
Sumption, Lord Hodge).

51 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2018] AC 61 (155) (Lord
Neuberger, Baroness Hale, Lord Mance, Lord Kerr, Lord Clarke, Lord Wilson, Lord Sump-
tion, Lord Hodge).

52 Ausf. dazu unter §7 I. 1. b) aa).
53 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2018] AC 61 (143 ff.)

(Lord Neuberger, Baroness Hale, Lord Mance, Lord Kerr, Lord Clarke, Lord Wilson, Lord
Sumption, Lord Hodge).

54 Elliott, The Supreme Court’s Judgment in Miller, (2017) 76 CLJ, 282 (283); Greene,
Parliamentary Sovereignty and the locus of constituent power in the United Kingdom, (2020)
79 IJCL, 1166 (1169); s. auch Ewing, Brexit and Parliamentary Sovereignty, (2017) 80 MLR,
711 (718f.); Ekins, Constitutional practice and principle in the article 50 litigation, (2017) 133
LQR, 347 (348).

55 R (Miller) v Prime Minister/R (Cherry) v Lord Advocate [2020] AC 373 (408, 409)
(Baroness Hale und Lord Reed); s. auch in der Entscheidung desHigh Court of England and
Wales in R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2018] AC 61 (90)
(Lord Thomas, Sir Terence Etherton, Sales LJ).

56 E. Daly, Popular Sovereignty after Brexit, (2022) 23 GLJ, 1 (5) mwN.; Loveland, Con-
stitutional Law, Administrative Law and Human Rights, 9. Aufl. 2021, S. 41, 305; Poole, De-
votion to Legalism, (2017) 80 MLR, 696 (704).



sungsgebender Gewalt bilde.57 Unter dieser Annahme hätte indes die für den
EU-Austritt notwendige demokratische Legitimation auch aus dem Referen-
dumsausgang als unmittelbarem Ausdruck des Volkswillens folgen können.58 In
Abwesenheit einer parlamentsgesetzlichen Regelung hätte demnach auch der Re-
ferendumsausgang die Notifikation des EU-Austritts unter dem Maßstab des
innerstaatlichen Verfassungsrechts autorisieren können.

Dazu im Kontrast verneinte der UKSC die verfassungsrechtliche Relevanz des
Brexit-Referendums in R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European
Union. Demnach habe die gesetzliche Grundlage des Referendums, der EU Re-
ferendum Act 2015, nicht normiert, dass infolge des Referendums innerstaatlich
wirkende Rechte ohne weitere Legitimation durch ein Parlamentsgesetz entfal-
len würden.59 Eine nähere Begründung, die auf die demokratische Legitimation
aus dem Referendum einginge, nahm der UKSC in Bezug auf das Brexit-Refe-
rendum60 allerdings nicht vor. Mithin hat der UKSC in diesem Urteil den poten-
ziellen Legitimationskonflikt zwischen dem Referendumsausgang und den da-
von gegebenenfalls abweichenden Mehrheiten im Westminster Parliament zu-
gunsten der repräsentativen Natur der legislativen Gewalt entschieden.

bb) Zentralregierung im Verhältnis zur Unterhausmehrheit

Ein zweiter Grundkonflikt der Brexit-Krise ereignete sich zwischen Zentral-
regierung und Unterhausmehrheit. Dieser Konflikt entfaltete sich infolge der
vorgezogenen Parlamentswahl vom 8. Juni 2017, aus der eine Sitzverteilung im
House of Commons hervorging, die lediglich eine Minderheitsregierung der
Konservativen Partei, unterstützt von der Demokratischen Unionistischen Par-
tei, zuließ.61 Infolgedessen verlor die Regierung 45 Abstimmungen über Geset-
zes- und Beschlussentwürfe im House of Commons bis zur erneuten vorge-
zogenen Parlamentswahl vom 12. Dezember 2019.62 Zu dieser Serie zählt unter

10 Einleitung

57 Greene, Parliamentary sovereignty and the locus of constituent power in the United
Kingdom, (2020) 18 IJCL, 1166 (1186);Poole,Devotion toLegalism, (2017) 80MLR, 696 (704).

58 Dazu Elliott, The Supreme Court’s Judgment in Miller, (2017) 76 CLJ, 282 (283);
Greene, Parliamentary Sovereignty and the locus of constituent power in the United King-
dom, (2020) 18 IJCL, 1166 (1169); s. auch Ewing, Brexit and Parliamentary Sovereignty,
(2017) 80 MLR, 711 (718f.); Ekins, Constitutional practice and principle in the article 50
litigation, (2017) 133 LQR, 347 (348).

59 R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2018] AC 61 (159) (Lord
Neuberger, Baroness Hale, Lord Mance, Lord Kerr, Lord Clarke, Lord Wilson, Lord Sump-
tion, Lord Hodge); dazu Blick, Stretching the Constitution, 2019, S. 55 f.

60 In Bezug auf ein potenzielles zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum s. indes
Scottish Independence Referendum Bill Reference [2022] 1 WLR 5435 (5458) (Lord Reed,
Lord Lloyd-Jones, Lord Sales, Lord Stephens und Lady Rose), dazu ausf. unter §8 I. 2. b) cc).

61 Apostolova u.a., General Election 2017, House of Commons Library Briefing Paper
No. 7979, 2. Aufl. 2019, S. 8. Zur Einordnung der Minderheitsregierung im parlamentarischen
Regierungssystem der Westminster-Demokratie s. §6 I. 3. b).

62 Vgl. für eine Übersicht über die Abstimmungen Walker, Brexit Timeline, House of
Commons Library Briefing Paper, 6.1.2021, S. 31–61.
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